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§ 1 Name und Sitz 

Die Stadt Ratingen unterhält als Träger die kommunale Volkshochschule mit dem 
Namen “Volkshochschule Ratingen”, nachfolgend auch VHS genannt. Die Volks-
hochschule hat ihren Sitz in Ratingen. 

§ 2 Aufgaben der Volkshochschule 

(1) Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß §§ 1 Abs. 
2, 2 Abs. 2, 11 1. WbG NW und in diesem Rahmen eine Pflichtaufgabe der 
kommunalen Selbstverwaltung. 

(2) Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwach-
senen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipoli-
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tisch und weltanschaulich neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der 
Lehre gewährleistet; sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 

(3) Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung 
vorhandener als auch auf den Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Ein-
sichten der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck kann die Volkshochschule 
entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, 
Diskussionen, Studienfahrten, Vorführungen u.a.m.) gemäß §§ 3, 4 Abs. 1, 13 
1. WbG NW anbieten. 

(4) Die Arbeit der Volkshochschule ist nicht auf Erzielung von Ge-
winn/Überschüssen gerichtet; sie ist eine gemeinnützige Einrichtung der Stadt 
Ratingen gemäß der Satzung der Stadt Ratingen über die Erklärung der Ge-
meinnützigkeit für die Volkshochschule Ratingen (ORS 232). 

§ 3 Rechtscharakter und Gliederung 

(1) Die Volkshochschule ist als nichtrechtsfähige Anstalt des Trägers eine öffentli-
che Einrichtung im Sinne des § 18 Gemeindeordnung NW. Die von ihr ange-
botenen Lehrveranstaltungen sind für jedermann zugänglich; bei abschluss-
bezogenen Lehrveranstaltungen kann die Teilnahme von bestimmten Vor-
kenntnissen abhängig gemacht werden. 

(2) Die Volkshochschule ist in Fachbereiche gegliedert. Mehrere Fachbereiche 
können zu Abteilungen zusammengefasst werden. 

§ 4 Zuständigkeiten des Rates 

Der Rat entscheidet über alle Angelegenheiten der Volkshochschule, soweit sie nicht 
nach dieser Satzung dem Schulausschuss, dem Bürgermeister oder dem VHS-Leiter 
übertragen sind. 

§ 5 Rat und Schulausschuss 

(1) Der Rat entscheidet auf Grund der Vorschläge des Schulausschusses über 

1. die allgemeinen Richtlinien für die Arbeit der Volkshochschule im Rah-
men dieser Satzung, 

2. die Einstellung des VHS-Leiters, 

3. die Änderungen dieser Satzung, 

4. die Honorarordnung für die VHS, 

5. die Entgeltordnung für die VHS, 

6. die Benutzungsordnung für die VHS, 

7. das jeweils aktuelle Semesterprogramm. 
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(2) Der Schulausschuss 

1. bereitet die erforderlichen Entscheidungen des Rates durch Vorschläge 
und Stellungnahmen vor, 

2. verabschiedet das Semesterprogramm im Rahmen der vom Rat bereit-
gestellten Mittel und der von ihm gefassten Beschlüsse über die Angele-
genheiten der Weiterbildung, 

3. entscheidet abschließend über die Vertretung des VHS-Leiters, 

4. gibt Empfehlungen für die sachliche, zeitliche und örtliche Verteilung der 
Kurse und Einzelveranstaltungen. 

§ 6 Bürgermeister 

(1) Der Bürgermeister ist 
 

1. Dienstvorgesetzter des VHS-Leiters und der hauptamtlich pädagogischen 
Mitarbeiter, 

2. Vorgesetzter des VHS-Leiters, soweit er nicht in dieser Eigenschaft von 
dem zuständigen Beigeordneten vertreten wird. 

 

(2) Der Bürgermeister ist zuständig für den Haushaltsvoranschlag, Unterabschnitt 
Volkshochschule. 

(3) Der Bürgermeister ist weiter zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten. 

§ 7 Dienstverhältnis des Personals der VHS 

VHS-Leiter, hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter, Mitarbeiter für den Verwal-
tungsdienst und sonstige Mitarbeiter der VHS sind Bedienstete der Stadt Ratingen. 

§ 8 Leiter der Volkshochschule 

(1) Die Volkshochschule wird durch einen hauptamtlichen oder hauptberuflichen 
pädagogischen Mitarbeiter geleitet. Er ist verantwortlich für die Arbeit der 
Volkshochschule. 

(2) Der VHS-Leiter hat u.a. vorzubereiten und durchzuführen: 

1. Ermittlung des Bedarfs für Kurse und Veranstaltungen, 

2. Aufstellung des Semesterprogramms nach Maßgabe des § 2 dieser Sat-
zung und langfristige Planung des Weiterbildungsangebots, 

3. Arbeitseinsatz der hauptamtlichen Mitarbeiter und Verpflichtung der ne-
benberuflichen pädagogischen Mitarbeiter durch schriftliche Vereinba-
rungen, 

4. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, 
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5. Vorbereitung des Haushaltsvoranschlags (Unterabschnitt Volkshoch-
schule); der Vorschlag ist über den für den Einzelplan zuständigen Bei-
geordneten dem Bürgermeister vorzulegen, 

6. Verfügung über die im Haushaltsplan für den inneren Betrieb der Volks-
hochschule bereitgestellten Mittel nach Maßgabe der allgemeinen Rege-
lungen. 

(3) Der VHS-Leiter ist Vorgesetzter der hauptamtlichen Mitarbeiter der Volks-
hochschule. Zur Planung und Durchführung der VHS-Arbeit führt er regel-
mäßige Besprechungen mit den hauptamtlichen Mitarbeitern. 

(4) Der VHS-Leiter nimmt an den Sitzungen des Schulausschusses teil, insoweit 
Fragen der VHS behandelt und entschieden werden. 

§ 9 Hauptamtliche und hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter 

(1) Nach Maßgabe des Stellenplans werden hauptamtliche oder hauptberufliche 
pädagogische Mitarbeiter eingestellt. 

(2) Die einzelnen Mitarbeiter sind verantwortlich für die Arbeit in den ihnen über-
tragenen Abteilungen oder Fachbereichen. Sie sind an die Richtlinien des Ra-
tes gebunden und wirken bei der Planung und Durchführung von Lehrveran-
staltungen mit 

 

1. durch Aufstellung des Semesterprogrammentwurfs für ihre Abteilung bzw. 
ihren Fachbereich, 

2. durch eigene Lehrveranstaltungen, 

3. durch regelmäßige Beratungen mit dem VHS-Leiter. 

§ 10 Nebenamtliche oder nebenberufliche pädagogische Mitarbeiter 

(1) Die Durchführung von Lehrveranstaltungen kann entsprechend vorgebildeten 
pädagogischen Mitarbeitern übertragen werden, die nebenamtlich oder ne-
benberuflich tätig sind. 

(2) Aufgaben, Verantwortung und Kompetenz der Mitarbeiter richten sich nach 
dem mit ihnen abgeschlossenen Werkvertrag (Dozentenvertrag). Sie können 
an der Planung von Lehrveranstaltungen beratend mitwirken durch 

 

1. Vorschläge für das Semesterprogramm, 

2. Teilnahme an gemeinsamen Besprechungen des pädagogischen Personals 
einzelner Fachbereiche oder Abteilungen auf Einladung des VHS-Leiters, 

3. Entsendung von zwei gewählten Vertretern in den Zentralausschuss. 
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§ 11 Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst und sonstige Mitarbeiter 

(1) Die erforderlichen Mitarbeiter für den Verwaltungsdienst der VHS und die 
sonstigen Mitarbeiter werden nach Maßgabe des Stellenplans eingestellt. 

(2) Sie unterstützen den VHS-Leiter in der Planung und Durchführung der Orga-
nisation der VHS-Arbeit oder sonstiger, mit dem Betrieb der VHS unmittelbar 
zusammenhängender Angelegenheiten. 

§ 12 Semesterprogramm und Publikation 

Das Semesterprogramm der Volkshochschule wird für ein Semester und längstens 
für ein Jahr aufgestellt. Es ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

§ 13 Zentralausschuss 

(1) Zur Wahrung der Interessen von Dozenten und Hörern wird ein Zentralaus-
schuss gebildet. Dieser setzt sich zusammen aus 

 dem VHS-Leiter und dessen Stellvertreter, 

 zwei weiteren hauptamtlichen oder hauptberuflichen pädagogischen 
Mitarbeitern, 

 zwei Vertretern der nebenamtlichen oder nebenberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeiter, 

 je einem Vertreter der im Rat der Stadt Ratingen vertretenen Fraktionen 
oder Gruppen auf Vorschlag des Schulausschusses, 

 vier Vertretern der Hörer. 

Der VHS-Leiter führt den Vorsitz. 

Die Wahlen der zwei Vertreter der nebenamtlichen oder nebenberuflichen 
pädagogischen Mitarbeiter erfolgen auf Grund von Vorschlägen aus diesem 
Mitarbeiterkreis. 

Die Wahlen der vier Hörer-Vertreter erfolgen auf Grund von Vorschlägen 
der Kurssprecher. Der VHS-Leiter hat zu den erforderlichen Wahlversamm-
lungen einzuladen.  

Die gewählten Vertreter der Dozenten und der Hörer bleiben über das Ende 
eines Semesters bis zur Wahl im nachfolgenden Semester im Amt.  

(2) Der Zentralausschuss tritt mindestens einmal pro Semester zusammen. Er 
tagt öffentlich und hat das Recht, Empfehlungen für die Planung der Arbeit 
der VHS auszusprechen, die dem VHS-Leiter und den hauptamtlichen pä-
dagogischen Mitarbeitern als Orientierungshilfen dienen. Bei der Aufstel-
lung der Tagesordnung hat der VHS-Leiter Vorschläge aufzunehmen, die 
ihm in schriftlicher Form spätestens am 14. Tage vor dem Sitzungstag von 
mindestens zwei Mitgliedern des Zentralausschusses vorgelegt werden.  
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(3) Der VHS-Leiter ist verpflichtet, dem Schulausschuss die Empfehlungen des 
Zentralausschusses vorzulegen und über die Arbeit im abgelaufenen Se-
mester zu berichten. 


